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Foderalismus: Auslauf- oder
/ukunftsmodell fUr die Sozialhilfe?

FACHBEITRAG Das Institut flr Foderalismus der Universitat Freiburg lancierte im vergangenen Herbst
eine Vortrags- und Diskussionsreihe zu aktuellen Fragen rund um den Féderalismus. Auch Fragen

zur Organisation der Sozialhilfe waren Thema in der Expertenrunde.

Behindern die kantonalen und kommuna-
len Zustindigkeiten und die unterschiedli-
chen Leistungen eine wirksame und
nachhaltige Armutsbekimpfung in der
Schweiz? Was gilt, wenn einzelne Gemein-
den fiir sehr viel mehr bediirftige Personen
aufzukommen haben als andere oder wenn
sie Arme in andere Gemeinden abzuschie-
ben versuchen? Sollte der Bund ein Rah-
mengesetz zur Sozialhilfe erlassen? Diese
und weitere Fragen diskutierten im vergan-
genen November Experten anlisslich des
4. Moduls zum Féderalismus in Freiburg.

Im Gefiige der sozialen Sicherheit

Die Unterstiitzung Bediirftiger liegt grund-
sitzlich in der Kompetenz der Kantone.
Die Sozialhilfe ist folglich in 26 kantona-
len Sacherlassen, die sehr heterogen ausge-
staltet und kaum durch Judikatur oder
Leitfiden erschlossen sind, geregelt. Auf
Bundesebene existieren zudem spezifische
Regelungen fiir Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer sowie Asylsuchen-
de. Fiir die Ausgestaltung der kantonalen
Sozialhilfeleistungen existieren kaum Vor-
gaben aus tibergeordnetem Recht. Art. 9
und 11 UNO Pakt I8 sihe zwar ein Recht
auf soziale Sicherheit vor, das sei aber nach
herrschender Lehre und Rechtsprechung
nicht justiziabel, sagte Thomas Gichter,
Rechtsprofessor an der Universitit Ziirich.
Art. 12 BV9, welcher das Recht auf Hilfe in
Notlagen statuiert, garantiere ausserdem
nur die Sicherung des zum menschenwiir-
digen Uberleben Notwendige. Die Sozial-
hilfe solle im Gegensatz dazu ein soziales
Existenzminimum gewihren, wobei die
Leistungen im interkantonalen und inter-
kommunalen Vergleich aufgrund des
grossen Ermessensspielraums teilweise
weit auseinandergehen wiirden. Gemiiss
Gichter bestehen aber nicht nur grosse
Unterschiede bei den finanziellen Leistun-
gen, sondern auch ein zunehmendes «race
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to the bottom» im Umgang mit den an-
spruchsberechtigten Personen. Diese teil-
weise zu beobachtende «Garstigkeit» der
Behérden sei insbesondere dort anzutref-
fen, wo Gemeinden fiir die Sozialhilfekos-
ten aufzukommen hitten.

Aufgrund der Zuwanderung und infol-
ge der Sanierung der Sozialwerke durch
den Bund, die auch eine restriktivere Ge-
wihrung von IV-Renten mit sich brachte,
steige der Kostendruck in der Sozialhilfe
stetig an. Vor diesem Hintergrund pliadiert
Gichter fiir eine finanzielle Entlastung der
Gemeinden, eine Professionalisierung der
Sozialimter sowie eine Vereinheitlichung
des Verfahrens.

Zum Missbrauch der Sozialhilfe stellte
Gichter klar, dass nur wenige eigentliche
Betrugsfille dokumentiert seien. Die
Wahrnehmung von Missbrauch sei unter-
schiedlich, so dass bereits eine verhaltene
Mitwirkung des Sozialhilfebeziigers den
Verdacht auf Missbrauch schiiren kénne.
Die Missbrauchsdiskussion in der Sozi-

«Far die Ausge-
staltung der Sozial-
hilfe existieren
kaum Vorgaben aus
Ubergeordnetem
Recht.»

alhilfe werde sich vermutungsgemiss —
gleich wie zuvor bei Arbeitslosen — mit der
zunehmenden gesellschaftlichen Akzep-
tanz legen.

Mindeststandards fiir Sozialdienste

Zu den Rahmenbedingungen fiir eine opti-
male Aufgabenerfiillung durch die Sozial-
dmter hilt die Direktorin der Sozialen
Dienste der Stadt Ziirich Mirjam Schlup
fest, dass mit der Vorgabe von einheitli-
chen Eckwerten — im Gegensatz zu einer
zentralisierten Regelung — weiterhin lokale
und regionale Projekte realisierbar wiren.
Durch gesetzliche Mindestanforderungen
an Sozialdienste wie beispielsweise vorge-
gebene Einzugsgebietsgrossen oder die
Pflicht, ausgebildete Fachleute statt Laien
einzustellen, konnte ein entsprechendes
Rahmengesetz bereits die notwendige Pro-
fessionalisierung in der Umsetzung der So-
zialhilfe herbeifithren.

Fragen der Verbindlichkeit

Fiir die Harmonisierung spricht laut Felix
Wolffers, SKOS-Co-Prisident und Leiter
des Sozialamtes der Stadt Bern, dass die
Sozialhilfekosten nur 1,6 Prozent der Aus-
gaben fiir alle Sozialleistungen ausmachen
wiirden. Gerade angesichts dieses relativ
geringen finanziellen Betrages sei die Auf-
rechterhaltung von 26 unterschiedlichen
kantonalen Regelungen ein viel zu hoher
Aufwand. Daher befiirwortet die SKOS ei-
ne bundesrechtliche Mindestregelung, von
der die Kantone — analog zu den Familien-
zulagen oder Erginzungsleistungen —
nach oben abweichen kénnten. Damit
wiare zumindest eine Grundsicherung ga-
rantiert, zumal kiinftige plétzliche Anstie-
ge von Fliichtlingszahlen die Diskussion
um Leistungskiirzungen in der Sozialhilfe
und die Dynamik des negativen Wettbe-
werbs unter den Kantonen noch verschir-
fen wiirden.



\,u‘L\ rrag,
—

5 L"- —

S 3 FEOLER

Wolffers fiihrte weiter aus, dass der
Bundesrat in einem Bericht die fehlende
Verbindlichkeit der SKOS-Richtlinien als
nicht mehr zeitgemaiss erachtet. Dennoch
sei der Bund nicht aktiv geworden, son-
dern habe die Konferenz der kantonalen
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
(SODK) zum Handeln aufgefordert. Mit
dem Ziel, die politische Legitimation der
SKOS-Richtlinien zu stirken, werden die
Richtlinien seit 2015 von der SODK ver-
abschiedet. Eine rechtlich verbindliche
Regelung zur Existenzsicherung wire der
aktuellen Lage allerdings vorzuzichen,
so wie sie beispielsweise auch fiir Ergan-
zungsleistungen oder landwirtschaftliche
Subventionen gelte. Dies inshesondere
angesichts der Tatsache, dass in einer li-
beralen Wirtschaft der Arbeitsmarkt nur
fir kompetitive und ausgebildete Men-
schen eine Beschiftigungsmdoglichkeit
bereithalte. Fiir unqualifizierte Arbeitneh-
mende blieben — wenn iiberhaupt — nur
unsichere, schlecht bezahlte Stellen. Die
sogenannte Sockelarbeitslosigkeit werde
daher bestehen bleiben. Das Phinomen

Die Aufrechterhaltung von 26 unterschiedlichen kantonalen Sozialhilfe-Regelungen ist ein grosser Aufwand.

der Langzeitarbeitslosigkeit — und damit
auch der Sozialhilfeabhingigkeit — sei eine
Realitit und miisse gesellschaftlich akzep-
tiert werden.

Analog zum Benchmarking in der Ar-
beitslosenverischerung wire auch in der
Sozialhilfe eine dezentrale Steuerung mit
einer zentralen Finanzierung denkbar.
Derzeit seien nur grosse Stidte finanziell
in der Lage, innovative Projekte durchzu-
fithren. Bundessubventionen fiir Innovati-
onen wiirden fiir Projekte in der Sozialhilfe
nicht erteilt. Der Entwicklung, die die So-
zialhilfe in den letzten Jahren durchlaufen
hat, muss mit neuen Ideen entgegengetre-
ten werden. Insbesondere die Tatsache,
dass die Sozialhilfe heutzutage in vielen
Fillen nicht mehr eine Uberbriickungshil-
fe darstellt, sondern eine linger anhaltende
Unterstiitzung, stellt eine grosse Heraus-
forderung dar. Im Zentrum der aktuellen
Diskussion stiinden die Finanzierung und
damit verbunden die Tendenz zu einem
negativen Wettbewerb um Betroffene, der
in ecinigen Regionen der Schweiz zuge-
nommen habe.

Lawj] Gerustbau

Bild: Keystone

Die Expertenrunde war sich einig da-
ritber, dass die Sozialhilfe und die ent-
sprechenden Akteure die anstchenden
Probleme nicht isoliert lésen koénnen.
Vielmehr muss die Sozialhilfe als Teil des
Gefiiges rund um die verinderten Bediirf-
nisse des Arbeitsmarktes, die Sozialversi-
cherungen, die auslinderrechtlichen Vor-
gaben und Integrationsméglichkeiten, die
ausserfamilidre Betreuungssituation etc.

betrachtet werden. [ |

Thea Béachler

Angelika Spiess

Institut fur Foderalismus der
Universitat Freiburg

1/17 7ZESO 27



	Föderalismus : Auslauf- oder Zukunftsmodell für die Sozialhilfe?

